
Mit der Erteilung des Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Preisliste sowie die Allgemeinen 
und Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages an. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
gehen im Zweifelsfalle den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Falls der Auftrag 
oder die ihm vom Auftraggeber zugrunde gelegten Bedingungen von den Allgemeinen oder 
Zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen des Verlages abweichen, gelten die Bedingungen des Verlages, 
wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von sechs Tagen nach Auftragsbestätigung durch den Verlag 
schriftlich widerspricht. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und 
Zeitschriften 
1. "Anzeigenauftrag" im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten in 
einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 
3. Bei Abschlüssen kann der Auftraggeber innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten 
Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abrufen. 
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 
Anzeigenmillimeter umgerechnet. 
6.Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlich werden sollen, 
müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, falls der Auftrag auf diese Weise nicht ausgeführt werden kann. Rubrizierte 
Anzeigen werden in der zugehörigen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies einer ausdrücklichen 
Vereinbarung 
bedarf. 
7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort "Anzeige" deutlich kenntlich gemacht. 
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - 
und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. 
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 
Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, 
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der 
Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut 
nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrages. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. 
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt davon unberührt. 
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe 
Fahrlässigkeit 
von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für 
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen sind - außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend zu machen. 
11. Probeabzüge werden auf Wunsch geliefert. Der Auftraggeber ist für die Richtigkeit der 
zurückgesandten 
Probeabzüge verantwortlich. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm 
innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt werden. 
12. Falls keine besonderen Größenvorschriften vorgegeben wurden, wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst 
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung 
vereinbart wurde. Etwaige Nachlässe aufgrund vorzeitiger Zahlung werden auf Basis 
der Preisliste gewährt. 
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf 
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang 
des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern 
geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen 
hat der Auftraggeber zu tragen. 
17.Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch 
auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 

Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 
bei einer Auflage bis zu  50.000 Exempl. 20% 
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exempl. 15% 
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exempl. 10% 
bei einer Auflage über   500.000 Exempl.   5% 
beträgt. 
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag 
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 
18. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 
Angebote 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffreanzeigen 
werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag 
kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle 
und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen 
Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet. 
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Als Gerichtsstand gilt Mainz vereinbart, sofern das Gesetz 
nichts anderes vorschreibt. 
Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages 
a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag 
gewährte 
Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. 
b) Für Fehler, die durch undeutliche Schrift des Auftraggebers entstanden sind, haftet der Verlag nicht. 
Abbestellungen sind schriftlich zu übermitteln. Bei Abbestellung einer gesetzten Anzeige werden die 
Satzkosten 
berechnet. 
c) Der Auftraggeber haftet dafür, dass der Inhalt seiner Anzeige nicht gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder sonstige Verordnungen verstößt. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte 
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er vom Auftraggeber irregeführt oder 
getäuscht wird. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit 
der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt 
es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrags, auch 
wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch 
dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu. 
d) Sind etwaige Mängel bei den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Druckunterlagen nicht sofort 
erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungtreibende 
bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, 
wenn der Werbungtreibende nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den 
Fehler hinweist. Der Vergütungsanspruch des Verlages bleibt davon unberührt. 
e) Der Verlag lehnt eine Rechnungsminderung ab, wenn Platzierungsvorschriften des Auftraggebers 
eine 
einwandfreie Druckwiedergabe der Anzeige nicht gewährleisten. 
f) Bei Rubrikenanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der Schrift, der Satzanordnung, der Umrandung 
und der Platzierung vor. Bei Wort- und Fließsatzanzeigen behält sich der Verlag die Anwendung von 
allgemeinverständlichen 
Abkürzungen vor. Wortanzeigen: Belegausschnitte nur auf Anforderung. Der Verlag 
behält sich vor, die Veröffentlichung von Sammelanzeigen auch als Beilagen abzulehnen. 
g) Bei Chiffreanzeigen wahrt der Verlag grundsätzlich das Chiffregeheimnis, es sei denn, dass dazu 
befugte 
Behörden Auskunft verlangen. Schadenersatzansprüche wegen Verlustes oder verzögerter 
Übersendung 
von Zuschriften auf Chiffreanzeigen sind ausgeschlossen. 
h) Der Ausschluss von Mitbewerbern ist grundsätzlich nicht möglich. 
i) Anzeigenabschlüsse sind in der bestätigten Ausgabe zu erfüllen. Für Anzeigen in anderen Ausgaben 
besteht kein Anspruch auf den vereinbarten Nachlass. 
j) Eine Provision wird nur an die vom Verlag anerkannten Werbungsmittler vergütet. Voraussetzung ist, 
dass der Auftrag unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt wird und Texte bzw. Druckunterlagen auch von 
ihm geliefert werden. Für Eigenanzeigen und für Anzeigen, die zum ermäßigten Grundpreis berechnet 
werden, sowie für Anzeigen zum ermäßigten Grundpreis ohne Nachlass (Ausnahme gewerbliche 
Wortanzeigen) 
erhalten Werbungsmittler keine Provision. Werbungsmittler erhalten Provision für diese Anzeigen, 
wenn sie zum Grundpreis berechnet werden. 
k) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von 
Schadenersatz, insbesondere wird auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht 
rechtzeitig 
veröffentlichte Anzeigen und Beilagen geleistet. 
l) Anzeigenpreisänderungen werden mit Bekanntgabe auch für bereits laufende Aufträge wirksam. 
m) Die Formulierung des Beilagenhinweises bleibt in das Ermessen des Verlages gestellt. Sollte ein 
Beilagenhinweis 
irrtümlich unterbleiben, so entsteht kein Anspruch auf Rechnungsminderung. Mehrere ineinandergelegte 
Beilagen werden einzeln berechnet. Ein Anspruch auf Minderung oder Schadenersatz 
entfällt, wenn bei der Zustellung Beilagen aus der Zeitung herausfallen. Sofern für Beilagen ein 
zusätzliches 
Falzen erforderlich wird, wird dieses gesondert berechnet. Der Verlag ist nicht verpflichtet, die Anzahl 
der gelieferten Prospekte zu überprüfen. Haftung für Einsteckfehler im technischen Bereich kann 
bis zu einer Toleranzgrenze von 3% nicht übernommen werden. Letzter Rücktrittstermin: 2 Tage vor 
dem 
Tag der Beilegung. Bei späterer Stornierung werden 25% des Auftragswertes berechnet. 
n) Die Vertragsdaten werden in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert; aufgrund der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus. Der Verlag wird alle 
Informationen, 
Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung bekannt 
werden oder als vertraulich bezeichnet werden, vertraulich behandeln, es sei denn, sie sind bereits 
auf andere Weise allgemein bekannt geworden. Die Weitergabe an zur Vertraulichkeit verpflichtete 
Unterauftragnehmer ist gestattet. Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, erbringt der 
Verlag 
diese Leistungen durch auf das Datengeheimnis gem. § 5 BDSG und sonstige datenschutzrechtliche 
Vorschriften verpflichtete Mitarbeiter und ggfs. Unterauftragnehmer. Der Verlag wird die erlangten 
Daten ausschließlich für die Zwecke der Leistungserbringung verarbeiten. 
o) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen oder Kollektiven Sonderpreise 
festzusetzen.  
p) Der Verlag garantiert auf das Gesamtgebiet einer Ausgabe bezogen eine Haushaltsbelieferung von 
90 % der durch Boten zumutbar erreichbaren Haushalte. Preisnachlässe oder 
Schadensersatzforderungen 
wegen geringfügiger Verteilungsmängel oder größerer Verteilungsmängel infolge höherer Gewalt 
(Streik, Hochwasser, Unfall usw.) sind ausgeschlossen. Haushalte mit Zustellverbot für Anzeigenblätter 
fallen nicht unter die zuvor genannte Garantiezustellung. 
q) Der Verlag ist berechtigt, in der Zeitung erscheinende Anzeigen in die Online-Dienste des Verlages 
und ggf. seiner Online-Kooperationspartner einzustellen. Die Dauer der Online-Veröffentlichung kann 
vom Verlag festgelegt werden. 

 


